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RS OGH 1958/4/18 3Ob166/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1958

Norm

ABGB §863 FI

EO §35 Ag

EO §36 Abs1 Z3 Ab

Rechtssatz

Aus der bloßen Erklärung, einen Mietvertrag unter bestimmten Veraussetzungen schließen zu wollen, kann weder auf

einen Verzicht auf den urteilsmäßigen Räumungsanspruch noch auf die Einleitung der Räumungsexekution

geschlossen werden, wenn nicht Einigkeit über den Bestandgegenstand und Bestandzins, zumindestens über die Art

der Bestimmung des letzteren, schon im Zeitpunkt der Erklärung bestanden hat oder späterhin erzielt wurde.
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